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Polizei -Verordnung,
Tetveffeub die Slbänberimn bet Polizei-Verordnung
tiber den Verkehr mit Milch vom 28.November 1889.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Ver'wallnng in den neu erworbenen Landes-
theilen, sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die ollgemeine Landes-Verwaltung vom
30.Juli 1883 wird mit Zustimmung desGemeinde-
ratbs für den PolizeibezirkWieSbaden nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Die §§ 2, Absatz1, 7 und 9 Absatz1 der
Polizei-Verordnung über den Verkehr niit Milch
vom 28. November 1889 erhalten vom1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Ijerordiinng ersichtliche abgeänderte Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbewahren, i» welche» dieselbe keine
fremdartigen Stoffe airsnehmen kann. Gefäße aus
Kupfer, Messing oder Zink, Thongesäße rnit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
«mail sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Als Transportgesäße sür die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne, ferner Weißblech-
oder Glasgefnße, als Meßgefäße nur Weißblech-
nraße verwendet werden. Die Transport- und
Meßgefäße, mit Ausnahme der Gtasgefäße,
müssen so weite Oeffnungen haben, daß sie bequeni
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgesäßenetwa vor¬
handenen Zapskrahnen dürseu nur aus Holz, Kupfer
oder Meist,ig bestehen. Bei Zapskrahnen ans
Kupier oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
mmögjich gemacht sein.

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt, soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt, dürfen nur mit einem stets sauber
su haltenden Lack- oderOelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden. Die Milchgesäße müssen
ans deni Fuhrwerke in einem von allen«Leite» ge¬
schlossenen, mit Zink anSgesechlagenen Raum unter¬
gebracht sein, in welchen, sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungena»S der
Ulngebnng voNkoinmen geschützt sind.

In dem für die Milchgesäße bestimmten Raume
darf außer den zur Beiintznng bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untergebracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül, Kücheuabsälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen ans
dem Milchwagen nur vollkominen abgesondert, und
auch überhaupt nur dann niitgesührt werden, wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließende» Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
ivieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhafte,idem Schmutz oder Tbeileu des
-Inhalts sofort zu reinigen. „

8 5. •% '
Die Milchgefäßräuine des Wagens müssen

ebenso wie die zuni Einstelleu der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgesäße dürfen auf Straßen oder in Hans-

flnrcn, Höfe» nud Thorfahrten nicht ohne Aussicht
aufgeflellt werden.

8 7.
Aus Haushaltungen , in ivelchen sich an

Cholera, Pocke», Typhus, Fleckfieber. Scharlach
oder Diphtheritis Erkrankte befinden, dar? Milch
so lange nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
Kretsphtzsikns darüber beigebracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person ans der Haushaltung entfernt ist,
und daß e»ne vollständige Desinfeetion der
Wohnräunie, sowie der in der Milchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände ftattgentude» hat.

Die Polizei-Direction kann den Verkauf
von Milch aus solche« Grundstücke,» ver¬
beten , a»»f welchen ges,»ndheitsschädliche
Zustand« herrsche», welche nach den» Gut-
?/ !l "^ ^ Ernstät»- igt» Kreisphhfikns an¬
steckende Krankheiten hervorznrnfe« gc-iignet sind.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
ans Ori,chastcn, in ivelchen eine der im Absatz1
erwähnten Krankheiten epidemisch auftritt. ist so

inständige Kreis-
bescheinigt hat, daß die Epidemie

rnoscherr ist. - <
88.

Verkanssläden und andere Räume, welche zur
Aufbewahrung der Milch bestimmt sind, n.üssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden
sie dürfen in kcuiem Fall als Schlaf- oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgesäße dürfen nicht offen ausgestellt
werden, und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reines und abgekochtes Wasser zur Ver¬
wendung kommen. •,» ■

<%r 8 9.
Die Verkäufer von Milch s»„d ver¬

pflichtet, die von ihnen feil gehaltenen
Milchsorten entweder alS „volle Milch",
oder als „Magermilch", oder als „sanre
(.dicket Milchseiher als ..Bulstertnitck,",

oder als ausdrücklich zu bezeichnen
und Sie für jede Sorte bestimmten Milch¬
gefäße dnrch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichne,«.

Die zuni Verkaufe gebrachte„volle Milch"
in»ß einen Fettgehalt von mindestens3pCt. baden.
Milch von einem geringeren Fettgehalte darf ebenso
lvic die abgerahmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch" scilgehaltcn oder verkauft
werde».

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommeii, so ist die betr. Aufschrift auf diesen
an den bctr. Krahuen anzubringen.

8 10.
Biitere, sehleimige, blaue oder rothe Milcb,

sowie die Milch von Kühen, die an Maul- und
Klauenseuche, Perlsucht, Pocke», Gelbsucht, Ransch-
brand, an Kraiikheiteu des Enters, fauliger Gebär-
muttereiitznnduiig, Pyämie, Septicämie, Ver-
gistnngen, Milzbrand oder Tollwuth leiden) darf
weder feilgebalcen noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalten oder Verkansen von
Milch, welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird, verboten.

8 U.
Zusätze von Stoffen, welche die Haltbarkeit

der Milch besolden, sollen, !vie Natron, Borsäure,
Saliculläure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach andcren Gesetze» und Ver¬

ordnungen, insbesondere nach dein Nahrungsuiittel-
gefetze voni 14. Mai 1879, eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, lverden Uebertretnugen dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von3 bis 80 Mk. oder
mit verhältnißmäßiger Hast geabndet. *

Wiesbaden, den8. Mai 1890.
Der Polizei-Präsident, v. Rheinvavcr,.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden, den 15. März-1901.

Der Polizei-Präsident. V. Skatibor.

Bekanntmachung,
Von beachteniwertherSeite ist darauf hin¬

gewiesen worden, daß die aus den Straßen rc.
seilgehaltenen Mineralwässer, wie Selterser, Soda¬
wasser ii. a. mehr, an die Abuehme? eiskalt ver¬
abfolgt werden, und daß der Genuß so kalten
Wassers, der schon in normalen Zeilen leicht ernste
Verdaiiniigsstörungenvon längerer Däner nach
sich ziehe, in der gegenwärtige» Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördert.
Auf Veranlassung des Herrn Ministers der geist¬
lichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten
werden die Verkäufer van Mineralwässern im
Ausschank angewiesen werden, das Getränk ferner¬
hin nur in einem der Triiikwassertemperature»i-
sprechenden Wärmegrade von 10° C. abzugeben.

Es wird das Publikum daher vor dem Genuß
eiskalter Getränke überhaupt, insbesondere aber
solcher Mineralwässer gewarnt. *

Wiesbaden, beit1. Juni 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekannt »,achnng.
Anszng aus der Straßenpolizei-Berat d-
„ttng für die Stadt Wiesbaden von,

1». September l üo<>
8 2. Ziffer 2.

Das Anbielen oder Anpreisen von Verkanfs-
gcgenständen durch überlautes Rusen oder in
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
oder anhaltenden Schellen«, Hornblasens, Pfeifen«)
ist verboten.

Ziffer 3.
?ferner ist das Feilbietcn von Blumen,Bildern,waaren,Obst̂ Eßwaaren,Getränken,Cigarren,

Ansichtrpostkarten und derarligen LerkanfSgegen-
ständeii ans öffentlichen Straßen, außer ans festen
von der Königlichen Polizei-Direction genehmigte»
Standplätze», untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße weiden hier, wie überall

in dieser Verordnung, auch die öffentlichen Plätze,
Wege, Brücken(soweit dieselben nicht der Land-
straßenpolizei oder dem Feldschutze unterstehen)
und Durchgänge, sowie solche im Privateigenthui»
stehenden Straßen und Wege, in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr staitfindet, endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegencn
Treppen und Rampen gerechnet.

Ans vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hingewiefe» und bemerkt, daß hiernach
auch das Fcilbieten, bezw. der Verkauf von
„Fruchteis und Backivaaren" ans öffentliche»
Straßenränder ans festen von hier aus genehmigtenStandplätzen, untersagt ist. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz V. Natibor.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen, daß cs im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
(Gewerbe-Inspektor) zu Ratbe zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un-
Iiöthiqer Kosten pon pornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden könne», deren esz»r Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der§§ 120a, d
der Gewerbeordnung den Betricbsitnternehmeru
auferlegten Pflichten bedarf. *
Der Poluel-Präiident. K. Prinz v. Rätibvr,

Gemäß § 19 der Städteordnung vom
4. August 1887 wird zur öffentlichen Kemttniß
gebracht,daß der Magistratbei derStadtverordneten-
Versammlnng die Genehmigung der nuten ab-
gedriicktcn Gruudsteuerordnnng beantragt hat.
Jedem Bürger steht es frei, innerhalb der nächsten:
zwei Wochen, dom Tage der Veröffentlichung an
gerechnet, bei dem Magistrat Einweiidniigeii zu
erheben.

Wiesbaden, den 10. Juli 1901.
Der Magistrat, v. Jbell.

Grundstener -Ordnung der Stadt-
gemeinde Wiesbaden.

Aus Grund des Beschlusses der StadtverordnetkN-
Versanimlung vom. wird gemäß HZ 23,25,
27 des Coinmunalabgabeugesetzes vom 14. Juli 1893
iiir die Stadtgemeinde Wiesbaden folgende Grnnd-
stenerordnung erlassen.

8 1.
Von allen int Stadtbezirke belegenen bebaute»

und unbebauten Grundstücken, soivett ihnen nicht
nach 8 24 des Comninnalnbgabengesetzes vom
14. Juli 1893 Befreiung von ber Gemeindesteuer
vom Grundbesitz zustebt, wird eine Gcmeinde-
Giundsteuer nach den Bestimmungen dieser Stener-
ordniuia erhoben.

8 2.
Der Bestenernng wird der gemeine Werth der

steuerpflichtigen Grundstücke zn Grunde gelegt.
8 3.

Die Grundsteuer wird nach dem Satze von
Zwei von jedem Tausend Mark des gemeine»
Weclhes erhoben. Eine Erhöhung dieses Satzes
daif nur stattfinden, wenn für die Gcmeinde-
eiiikommeiisteiierein höherer Zuschlag als 100 pCt.
der veranlagten Staatseinkommeustener erhoben
wird.

8 4.
Die Fcsistelluiig des gemeinen Werthes erfolgt

durch den Steueransschuß und zwar erstmalig sür
die Zeit vom1. April 1902 bis 31. März 1903 und
von da ab für je drei Rechnungsjahre.

8 5.
Zum Zwecke der Veranlagung ist jeder Eigen-

thiimer einesstenerpflichtigen Grundstücks verpflichtet,
auf die an ihn gerichtete schriftliche Aufforderung
des Steueransschusses(Magistrat tt \. f .) über
bestimmte, für die Besteuerung erhebliche Thatsachen
innerhalb der ihm zn bezeichnenden Frist Auskunft
zn ertheilen. Der Steneransschiiß ist bei der Ver¬
anlagung an die Angaben des Stenerpflichtigen
nicht gebunden. Wird die Auskunft beanstandet,
io sind deni Steuerpflichtigen vor der Leraulagniig
die Gründe der Veanstandung mit dem Anheim-
ftelleit mitziitheilen, hierüber binnen einer an-
geniesskiien Frist eine weitere Erklärung abzngeben.

8 6.
JederEigenthümer eines steuerpflichtigenGrund¬

stücks hat dein Magistrat unter Vorlegung der
betreffenden Urkunden oder sonstigen Nachweise
binnen vier Wochen»ach Eintritt der Veränderung
Anzeige zn mache».

1. Wenn in den Eigenthum des Grundstücks ei»
Wechsel eintritt.

2. Wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke in
die Klasse der stenerfreien übergehen und
nmgekehrt.

3. Wenn Gebäude neu erstehen oder gänzlich
eingehen.

4. Wenn besteuerte Hausgrundstücke in ihrer
Substanz, insbesondere dnrch das Anfsetzen
oder Abnehmen eines Stockwerke? oder durch
das AnbauenoderAbbrecheiteinesGrnndstück-
theiles, dnrch Vergrößerung oder gänzliche
oder theilweise Abtrennung dazu gehöriger
Hofränme und Gärten, oder besteuerte nn-
bebante Grundstücke durch Theilnng oder
Zusammenlegung mit anderen bebauten oder
unbebauten verändert werden.

8 7.
Die »ach dieser Steuerordnung de» Eigen-

tbümerii der sicnei pflichtigen Grundstücke obliegenden
Verpflichtungen liegen in gleicher Weise ihren
gesetzlichen Vertretern (Vormündern, Pflegern,
Vorstehern von Corporationen, Actiengesellschaften
n. s. f.). sowie den von den Eigenthümern mit
der Verwaltung der Grundstücke beauftragten
Personen ob.

8 8.
Die Stenerpsticht oder Steiiererhöhiinghinsichlich

nenevbnuter oder in ihrer Substanz verbesserter
Gebäude§ 6 No. 3 und 4) beginnt nach Ablauf
des Rechnungsjahres, in tvelchem der Neubau
bewohnbar oder benutzbar geworden oder die
Verbesserung vollendet ist.

Im klebrigen treten Ermäßigungen und Er¬
höhungen der Steuer in. Folge der in 8 6 er¬
wähnten Veränderungen mit dem ersten Tage des
ans die Veränderung folgenden Monats in Kraft.
Sind jedoch die im 8 6 No. 2, 3 und 4 erwähnten
Veränderungen nicht bis zn dieseni Tage in der
vorgeschriebeiieii Weise angezeigt, so tritt eine
dadurch bedingte Ermäßigung oder Befreiung von
der Steuer erst mit dem Tage des auf die Anzeige
fallenden Monais in Kraft.

Die hiernach erfolgeiidenAngangsveranIagiingeil
erfolgen für den Rest der laufenden Veranlagungs-
Periode nach den Bestimmiiiigen dieser Stener-
ordnung. Im Ilebrigen werden die im Laufe einer
Veranlagungsperiode eintretenden Veränderungeil
im gemeinen Werthe der steuerpflichtigen Grund¬
stücke erst bei der nächsten Veranlagung berücksichtigt.

8 9.
Für die Gemeindegrundfleuer hastet anher dem

Eigenthümer der Nießbraucher des steuerpflichtigen
Grundstücks.

Mehrere MiteigeuthLmer oder Nießbraucher
desselben Grundstücks hasten als Gesa>nmtsch»Idncr;
das Gleiche gilt, weit» das EigenUnini an Grund
und Boden und an den darauf errichteten Ge¬
bäuden oder Gcbändetheiien perschiedenen Personen
zusteht.

Im Falle des Eigeiithumsnicchsels haftet außer
dem neuen der bisherige Eigenthümer bis zur Er¬
stattung der im8 6 vorgeschriebenen Anzeige.

8 16.
Veranlagte Grnndstcnerbeträge können in ein¬

zelnen Fällen dnrch den Magistrat niedergeschlagen
werden, ivcn» deren zwangsweise Beitreibnna die
Steuerpflichtigen in ihrer wirthschnftlichcii Existenz
gefährde», oder wenn das Beitreibungsverfahren
voraussichtlich ohne Erfolg sein würde.

8 ii.
Gegen die dem Eigenthümer des steuerpflichtige»

Grundstücks durch besondere Mittheilung bekannt
zn machende Veranlagung steht diesem inueihalb
einer mit dem ersten Tage nach erfolgter Mit-
theilniig beginnende» vierwöchige» Frist das Rechts¬
mittel des Einspruchs bei dem Magistrat und gegen
dessen Bescheid innerhalb einer niit deni ersten
Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden zwei¬
wöchigen Frist die Klage bei dem Bezirksausschüsse
offen.

Einspruch und Klage haben auf die Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung der veranlagten
Steuer keinen Einfluß.

812.
Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in

der ersten Hälfte des zweiten Moiictts eines jeden
Vierteljahres zn entrichten.

Rückstände werden im Wege des VerwaltnngS-
zwangsverfahrensbeigetrieben.

8 13.
Wer eine ihm gemäß§§ 5 bis 7 obliegend«

Auskunft oder Anzeige nicht rechtzeitig in der vors
geschriebene» Form erstattet, wird, insosern nicht
iiach bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, mit Geldstrafe bis z» 30 Mark bestrast.

8 14.
Diese Steiierordnung tritt am 1. April 1902

in Kraft. *
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Pnblikunis vor lieber»

irklungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strasbeftim»
nningen hiermit zur öffentlichen Keniitmß gebracht.

«)
§ 360 No. 6 des Reiclisstiafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen ivird bestraft, ivcr an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder fenersangender
Sachen Feuer anznndct.

bl
tz 44 des Feld- und Forslpolizei-Gesctzes vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zn 50 Mark oder Hast bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit »»verwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gesabr-
bringender Weise nähert;

2. ini Walde brennende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, soriwirst oder unvorsichtig
handhabt;

3. abgesehen von den Füllen des 8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder tn
gefährlicher Nähe desselben im Freie» ohne
Erlaubniß des Ortsvorstehers, m dessen
Bezirk der Wald liegt, in König!. Forsten
ohne Erlanbniß des zuständigen Forst¬
beamte» Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maße» aiigezündete Feuer gehörig zu be-
anisichligen oder ansznlöschen unterlaßt;

4. abgesehen von den Fällen des 8 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldvränden, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorstchcr oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbchper
oder Forstbeamten zur Hülfe anfgefordert.
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung obnc erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte. *

Der Oberbürgermeister. In Pcrtr.: Korner.

Bekanntmachung.
Nach einer Bekanntmung des Herrn Regierungs-

Präsidenten vom 25. Juni I. I . im Amtsblatt der
Königlichen Regierung ist der ortsübliche Tageloh,t
gewöhnlicher Tagearbeiter aus Grund de« tz8 de«15. Jnm 1883
Krankenversicherungsgeietzes vom iö.̂ Äpttl" i892
für den Stadtkreis Wiesbaden vom1. Januar 1902
ab, wie folgt, festgesetzt worden:

a. Für Personen über 16 Jahre:
1. männliche auf 2,70 Mark,
2. weibliche auf 2,00 Mark,

v. Für Personen unter 16 Jahren:
1. männliche ans 1,40 Mark,
2. weibliche aus 1,20 Mark.

Wiesbaden, den 13. Inli 1901. *
Der Magistrat. Abtheilung für Veriicderu»as!achen.

Mangold. '

4*
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Bekanntmachung.
Für de» Tra»«j>ort von Personen, welche a»

austeckenven Krankheiten leide», von ihrer
Wohnung»ach dem städtische» Krankenhaus- ist
An besonderer mit Pferde» btspimibarer Kranken¬
wagen augeschafft worden, toelcher sich aus de»,
Terrain des städtischen Krankenhauses befindet und
tu jeder Zeit durch Vermittlung der städtische»
rkrankenhanr-Berwaltinig benutzt werden kann.
In dem Wagen bcftadet sich eine Tragbahre, welche
von zwei Krankcnwärteru bedient wird, welche die
Uebcrsützrung de« Kranke» besorge«.

An Gebühr«» für de» Transport eines
Kranke» sind an die Krankeuhauskassc zu entrichten:

Die baareu Auslagen für den Vorspann und
da« Begleitpersonal mit einen« Zuschlag von
drei Dlark, in keinem Faste aber weniger als:

W Mk. für einen Kranken der 1. Ver-
pffegungsclnsse,

lö Mk. für einen Kranken der 2. Ber-
, pflegungSclassc und
18 Mk. s!ir einen Kranken der3. Ver-

pflegunqsclasse. *
Wirsbad «», den8. Zull 1901.

Der Magistrat, v. Jbcll.
Bekanutmachittlg.

Wie anderwärts, hat auch hier die andauernde
trockene Witterung die Ergiebigkeit der Quellwassrr-
Anlagen>maü«Wg lweinflnstt.

Durch di« nunmehr erfolgte Zuziehung des
bei Schierstem gewonnenen Grundwasscrs, oessen
gute Bcschaffcnhest durch fortgesetzte chemische und
bacteriologrschc Untersuchungen nachgewiesen ist,
hoffen wir Störungen der städtischen Wasser¬
versorgung vermeiden zu könne».

Trotzdem müsse» wir ernstlich vor jeder
Waffrrvergrndung toarnen und dringend bitten,
Wit Rücksicht aus das Gemeinwohl diejenigen An¬
ordnungen willig zu befolge», die bon der Ver¬
waltung des städttscheu Wasserwerks mit unserer
Genehmigung zur Sicherung einer geregelten
Wasserversorgung getroffen worden sind.

Widsbav«», den 15. Jul ! 1901.
Der Magistrat, v. Jbell.

Staats » nud Gemeindesteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab¬

gaben für Juli , August uud September, 2. Rate,
erfolgt vom 15. Zuli an nach dem auf dem Steuer-
zett» angegebene» Hebeplan. Die Hcbctage sind
nach de» Anfangsbuchstaben der Strotz«»»
wie folgt festgesetzt:

6011 am 18. Jnli,
FG am 19. und 20. Juli,
II am 22. Jnli,
IK am 23. uui) 21. Jnli,
LH am 25. und 26. Juli,
N am 27. Juli,
OPQ am 29. Jnli und 1. August,
lt am 2. uud 3. August,
8TUV am 5., C. und 7. Augnst,
WYZ und außerhalb des Stadtberings am

8., 9. und 10 August.
Cs liegt im Interesse d«r Si «rrerzahl«r,

daß fie die vorgeschriebe««»» .tzebetage br-
»rutzrn, i»nr dann ist rasch« Beförderung
möglich.

DaS Geld , besonders d»e Pfenrnge , ist
£«,»>»»» abzuzAhle«, da»nit Wechseln ar» der
Kaffe veriniedcn wird.

Wiesbaden , de» 12. Juli 1901.
Städtische Stenerkaffe.

NathbanS, Erdaeschost Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Die «Sratebigkeit der Quellen ist infolge

iingüustiger WittcruugeverWtnisse sehr zurück-f >angc«,während der Wasserverbrauch in letzterit eilt« solche Höhe erreicht hat, daß zu dessen
Deckung nicht allein sämmtliche vorhandenen Zu-
klkfle heraagezsge», sondern auch noch die Reserve-
vorräthe im Münzberg fast völlig verwandt werden
mutzten. Daraus ergiebt sich behufs Durchführung
des Belriebes bedauerlicher Weise die Nothwendig-
keit, unntnchr Einschränkungen eiiitrcte» lassen zu

Ulster Bezugnahme auf den § 12 der Be¬
stimmungen über die Abgabe von Wasser gum
Privatgebrauche, lautend:

„Bei verminderter Reichhaltigkeit der Quellen
hat die Verwaltung de« Wasserwerks das Recht,
solche Vorkehrungen und Bestimmungen, i»s-
bösondere auch gegen irgeudwclch« Vergeudung zu
Treffen. welche de» dauernde» Wasserbezug für
öffentliche oderHaushaltungszweckesichern, nament¬
lich mich bezüglich der Wasserverbrauchs für
industrielle, landwirthschaftliche und Luxuszivcckc
Bejchräirkungcn rinzuführen, oder die Abgabe von
Wasser für letztere Zwecke ganz rinzustelle».

Auch kan» der Magistrat tut Falle einesfWassermangels bcstimuien,ivelche Wasscrinenge fürdes einzelne Hans oder Grundstück pro Monat
S„ dem Normalpreise von 25 Pf. pro 1 odme»t
«srnme» « erden bars, ltebrrschreitnngen der vor
geschriebene« Wassermenaenhaben die Verpflichtung
zur Zahlung des doppelten bis vierfachen Preises
für die mehr verbrauchte Wasscrmenge zur Folge,
und behält sich der Magistrat in jedem einzelnen
Falle besondere Bcstimmnug vor", wird daher mit
Genehmignug des Magistrat« von jetzt ab zunächst
das Begießen und Bcsprcngeu der Gärten, Höfe
«ud Trottoirs vermittelst eines Schlauches oder
direk aus der Leitung hiermit verboten.

Sk» AntvidechanoKiiigen wird nach Maßgabe
des 8 Ud der vorerwähnten Bestimmungen ver¬
fahren werden; derselbe lautet:

„Ter Berwaltuitg steht das Recht zu, in allen
Füllen, i« iveschen gegen eine der vorstehenden Be¬
stimmungen gefehlt wird, ohne vorherige richterliche
Entscheidung die Wafserabgabe tu der ihr geeignet
erscheinende» Weisez» unterbrechen."

Gleichzeitig werden sämmtliche Einwohner int
eigenste« Interesse ersucht, die Verwaltung durch
eine möglichst sparsame Verwendung des
Wassers, sofortige Reparatur undichter Hähne rc.
tu der Durchführung des Betriebes für die nächste
Zeit unterstützen zu wollen. Rur in diesem
Ralle ist AnZicht vorhanden, weitergehende Be-
fchränkuligo«, sowie auch die Erhöhung des
Wafferprcifes auf das doppelte bis vier¬
fache vermeide» zu könne«.

Wiesbaden, de« 15. Jnli 1901,
Der Directsr

der städtischen Wasser-, Gas- u. Electricitätswerke.
_Mnchall ._

Bekanntmachung»
Der Gärtner Adolf Wagner hier beabsichtigt

ans dem Grundstück im District„ Hinter lieber-
hoben " , La- rrb . Nr. 8511, ein Giirlner-
lvastnhaus nebst Schuppen zu erbaue» und
hat deshalb die Ertheilung der Ansiedelungs-
GcnehmigAig<81 des Gesetze», betr. die Gründung
neuer Ansiedelniikieu in der Provinz Hessen-Nassau,
vom 11. Juni 1890, Gesetzsammlung Seite 173)
beantragt.

GernäsiHi  des geuaunirn Gesetzes wird dieser
Antrag mit Mm Brnrerken bekannt gemacht, da !
gegen de« Antrag von dm EigenMmer», Nntzungs-
v«d Gebvauchsberechtigtcu und Pächtern der
benachbarte« Gmnvstncke innerhalb «iuer
PEustofrist vor» zwei Wochen — vom
Tage der erstmalige« BekanuLmachu»««
an gerechnet — bei der Königlichen Polize-
direeiisn hier Einspruch erhoben werden kann,
tvrnn der Einsprnch sich durch Thatsachen be¬
gründe,, läßt. tvelche die Annahme rechtfertigen,
daß die AnKedrlung da» Gemeinde-Interesse oder
den Schutz der Nutzt,ngeu benachbarter Grund¬
stücke aus dem Feld- oder Gartenbau, aus der
Fo,üwirtMmft, der Jagd oder der Fischerei ge¬
fährden tverde.

Wiesbaden, den 11. Juli 1901. .7
Der Magistrat. ■-

_I » Dertr : Mangold.

Bekanntmachnng.
Das städtische Bad im Neubau der

Höheren Mädchenschule^̂ am Schloßplatz ist
der Benutzung iibergcbcn.

Das Bad ist geöffnet:
Für Männer von 6 Uhr Vorn'.itiags bis

9 Uhr NachniittagS.
Für Frauen von 6 Uhr Vormittags bis

1 Uhr Nachmittags und von4 Uhr bis
9 Uhr Nachmittags.

An den Sonntagen werden beide Abtheil,tilgen
um 1 Uhr Nachmittags geschlossen.

Die Preise sind:
Wannenbad mit Handtuch»nd Se,se. . 80 Pf.
Sitzbransebad„ „ „ „ • • lj> »

, einfaches Brausebad, Handtuch und Seife 12 „
1 zweites Handtuch. . 5,

Alles Nähere ist aus den Anschlägen im Bad
ersichtlich. *

Wiesbaden , den 13. Mn, 1901.
Das Stadtbauamt.

Verdi,lgung.
Die Erd -, Maurer - und Betortirnngs

arbeiten , einschließlich der Material-Lieferung
ür den Ban der Versttchs-Reinigungsanlage

auf dem Gelände der städtischen Kläranstalt
ollen verdungen werden. .. ,

Zeichnungen und Vcrdingmigs- Unterlagen
können während der Vormittags-Dienststunden im
Rathhanse, Zimmer No..28, eingeseheu, die Ver-
dingnngs-Unterlagcn auch von dort gegen Zahlung
von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätestens Montag,
den 22 . Jnli 1901, Bormittags 12 Uhr,
einzureichen, zu toelcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gcgrutvart etwa erschienener Bieter
stattsiuden wird.

Znichlagsfrist3 Wochen.
Wiesbaden , den 12. Juli 1901.

Stadtbauamt, Abiheilung für Kanalisatwnswescn.I . L.: Derlit._
Bekanutmochnng.

Die lieber nahm« des Verkaufs des in bev
städtischen Schlachthaus-Au!age zur Freibankv-r-
wiesenen Fleisches während der Zeit vom
15. August 1901 vir 31. März 1902 soll öffentlich
vergeben werden. , .

Hierfür ist Termin auf Montag , d
22. Jttli 1801, vrachmittags 4 Uhr, in den,
Bureau der Schlachthaus-Verwaltung anberanmt,
wo die Bedingungen zur Einsicht offen liegen und
die Angebote verschlossen rechtzeitig abzngcben sind.

Wiesbaden , den 10. Jnli 1901. *
Der Vorsitzende der städt. Schlachthaus-Deputation.

I . B. : M»-. Bergas ._
Bekanntmachung.

Der Betrieb der im neuen städtischen Markt
keller eingerichteten Kaffceschänke soll für die Dauer
von3 Jahren verpachtet werde». Die Bedingungen
können in unserer Registratur, Friedrichftraßc 15,
Part ., Zimmer No. 8, in der Zeit von8 Uhr Vor¬
mittags bis 1 Uhr Nachmittags und von3 bis
6 Uhr Nachmittags ciiigefehen werden. Bezügliche
Angebote sind verschlossen und mit der Ausschrist
„Kaffeeschänke" vis spätestens Sonnabend , den
20. Jnli er„ daselbst abzugeben.

Wiesbaden , den 21. Juni 1901.
Städt . Aecise-Slint.

Bekanlltmachuug.
Die Betheiliaten werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß di- Accise-Mckoergütungen für den
Monat Juni l. IS . zur Zahlung angewiesen sind.
Die Beträge können gegen Empfangsbestätigung
im Laufe dieses Monat« werktäglich in der Ab-
fertigungsstclle, Friedrichftratze15, Part., Zimmer
Iko. 1, während der Zeit von 8 Vorm, bis
1 Nachm, und 3- 6 Nach»,, in Empfang genommen
werden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht er¬
hobenen Accife- Rückvergütungen werden den
Empfangsberechtigten abzüglich Postporto durch
Postanweisiinq übersandt iverdrn. *

Wiesbaden , den 12. Jnli 1901.
Städt . Aceiseamt.

Bekanntmachung.
Freitag , den 2ü.  Jnli ds. Js,

Nachmittags S Uhr, wird für das dies
jährige Kirchlveihfest der Karousselplatz
und am Dsnnerstag , de« 8 . Augnst
d. Js ., Nachmittags S Uhr, die Plätze
für Ausstellung der Berkanfsstände und
Buden öffentlich meistbietend versteigert.

Bei der Versteigerung der Letzteren muß
em Drittel des Steigpreises im Termin»nt
dem Zuschlag bezahlt werde,t. J?  283

Dotzheim, den6. Juli 1901.
— Der Bürgermeister.

Rossel.

Fr8nuten-Flihr6,\
Kurhaus, Kochbrunn«», Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater, auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater, BalmHofstrasso SO.
Reichshallen-Theater, Stiftetrnsso 16.
Walhalla-Theater, Mauritiusetrasse 1 b.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet

von8—11 Vormittagsu. 4—6 Uhr Kaehmittage.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstait, neben dem

König], Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, ViotoriastiÄsae 4.
Städtische Gemälde- Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von ‘>*11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelm stresse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihuag und
Bückgabo von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilholinatrasse 20.
Geöffnet Sonntags von lü ‘/s—1‘/r, Montags u.
Dienstags von 11—1, Mittsrochs von o—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
Samstags geschlossen.

Aiterthums- Museum, Wilhelrastrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 8—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Ulir geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr. t , 1 Stiege,
anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich-
Strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im llathhaafie.
Eingang durch Saal 73. Oeöffuet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Bäume täglich zu besichtige». Einlasskarten
25 Pf. beim Schloss-Castellan.

Justizgebäude, Gerichisstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischenWandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasso61.
Reichsbank, Luisenstrasse 19.
Landesbank, Bheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I.Uöderstr.29 ; II .OranienBtr.22;

III .Bertramstr. 22, Hinterh. ; IV.Michelsbergll,
V. Philinpsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbachewtrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Bheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Bheinstraese.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt : Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrassa 8 und 10.
Zweigpostämter: Schützenhofstrasse3,Wollritz-
strasse 45 und Taunusstraase 1. Daöffnet:
Werktags von 7 (im Winter vo» 8) Uhr Tor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntag« (nur das
Hauptpostamt) von 7 her.w. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11 Vs Uhr Vormittags bis 1 Uh
Nachmittags. Abfertigungsstello der Briefträger
und Zeitungsstelie, sowie Packetousgobe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Paeket-
aunahme: Luiseostrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernd« Sendungen: Bheinstrasse 25,
Ilofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Kheinstrasse 25.
Ununterbrochen geöffnet. ( Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem 1'ostamte (Itheinstr . 25)
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. {Bei verschlossenem Thora
ist die Nachtschellozu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz
Küster wohnt lüDenbogengesse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche, oberhalb der ßhein-
strasse. Küster wohnt An der Kingkirehe 3, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirche, PlaUerstrassc. Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, „Friedenskirche“, Schwal-
bacherstrasse. Der Küster wohnt Ad!erste.69.

Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurtevstr . 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn!Franlcfurterstrasse8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel.Oultusgemeimie, Miehelsherg.
"Castellan wohnt nebenan. Wochen-Gottes-
dienst Morgens6!/i Uhr und Abends 5V« Uhr.

Synagoge, Friedrichstrasse W. An Wochentagen
Morgens7 Uhr und Nachmittags 4*/< Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato, Friedrichstrasse27. Beaiohtigung nur
Kr Berechtigte.

Landwirthschaftliches Institut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: König!. Humanistisches Gym¬

nasium, auf dem Duisenplatz. Königl Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Weliritzstrasee.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh.Holraths

Prof. Dr. lt . Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe,Platterstrasse , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der thieeh . Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus-

gemeinde sind im Sommoi1 Sonntags , Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u. Kachm v. 3'/ -—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönes
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe an anderen
Tagesstundennach Anmeldung heim Caatellnn
Schott, Schulberg 8.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrieh-Piafcz, Fürst-
Bismarek-Denkmal auf den» Wilhelms-Platz,
Waterloo- Denkmal auf dem Luken platz,
Bodenstedt- Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmaler im Iforothal
und auf dem alten Friedhof.

Sehiessstände des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Unter den Eichen, 'füglich geöffnet.

Biirger-Schiitzen-Hahe, Unter den Sieben.
Pistolen-Scbiessstände, hinter der AÜenC»kmnatle

und auf der Kronenhurg, SoaaenhergeistraMe.

Flobert -ScHiessstand: Beausite.
Reitschiite, Luisenstraaeo 4/6.
Turn -HaMen. Turnverein : Hellinundstrassa 25.

MÄnnor-Turnveroiii: Platterstrasso 10. Turn-
Oesellschaft : Weliritzstrasso 41.

Heidenmauer, in der Kirehhofagasse.
Neroberg mit Bestaarations-Gebäude und Au4*

«ichtathorm.
Wartthurm (‘/» Stunde von Wiesbaden). Ivuiua

auf der Bierstadter Höhe. Itestauration.
Sonnenberg (‘/« Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit itcstaurations -Gebäudo. — Ileiligkveuz-
kirche auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland,
Sehenswürdigkeit I .Ranges, Wiesbadenerstr.54.

Wilhelmshöhe beiSonnenberg. Restaurant. SchöneFer »sieht.
Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft¬

kurort , Restaurant und Cafe.
Jagdschloss Platte. Castellan wohnt im Schlote.

Uerkanfstetten f. Nsstn>erthkeichen
de» Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packet-
Adrrssen, Vost-Ausirägenre.): beiF.Alexi, Michels¬
berg9 ; I . Beer, 8Üwe.. Geisbergstr. 16: Fritz
Bernstein, Wellritzstraße 25; J .Birck,Roonstr. 13;
Job- Eonradi, Waldstr. 98 <Gemei»de Biebrich);
I . Dirhl, Wilhelnistr. 22; K.Erb. Adelheidstt. 76;
I . Hartmann, Hcllmiiiidstraße 17: Th. Hendrich,
Dambachthali ; C. Hofheinz, Platierstraße 102;
El. Jhl , Waldstr. 63 (Gem. Biebrich); H. Mian,
Eleonorcnstr. 8; F. Klitz, Rheinstraßc 79; A. F.
Knefeli, Lauggasse 45; PH.Krauß, Albrechtstr. 36;
I . Losem, Richlstraß« 2; K. Lotz, Herdcrstraße 8;
E. Menzel, Lahnstr. 1a ; F. A. Müller, Adelheid-
straße 82; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling,
Ncugasse1; A. Sommer, Aorkstr. 11; O. Unkclbach,
Schwalbacherstraß« 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Borpahl, Wcbergassr 45/47; Chr. Wetzers-
häufer, Kasiirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
lltömerberg 2/4.

Selegiamm -Gedüffven.
Worttax« innerhalb Deutschlands5 Pf. Aach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Ltiederiande und der Schweiz
10 Pf. Stach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rumänien, Schweden, Norwegen, Grohbrstannieu
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Mß-
land, Spanien,Portugal, Serbien, Bosmen, Herze¬
gowina. Montenegro, Bulgarien und Ost-Numelien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
80 Pf. Nach Malta n. Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Rach Trivolis 65 Pf. Mindestbeirag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrige»
Verkehr 50 Pf . Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadttclrgramme beträgt
die Worttaxe3 Pf, die Mindcstgebühr 80 Pf

RheindampfschifiTahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis
Coblenz, 8, 9.25 fSchnellFalu-t „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.20 und 6.35 (Giitersckiff) bis
Bingen-, Mittags 1 bis Mannheim; Morgons 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgensl 'h Uhr.
Billets u . Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Licket, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
Angusü Waldmann.

Im Anschlüsse ,an dio Wiesbadener Strassenbahn
(alle 7'/- Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 9«> 10°0f 11°° 12°»t
190 200 300 400 500 8«o 700 8« 900* .

An und ab Station Kaiseietrasse-Ccntralbahnhof
je 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: 8-° 9°°t 10°° n °°t
120oi »s 2°° 8°« 4°5 5°o 0°° 72° 820*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
ja 5 Minuten später,

f Kur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 8. Jum bis 1. September.
Sona- und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer -Fahrten.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Uauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
Wilhelmsti\uS39 50.) F 306

Letzte Nachrichten über die Bewegungen der
Dampfer der Newyork- und Baltimore-Lmien:
S.-D, „Werra “ nach Genua, 12. Juli . Uhr Nm.

Genua . D. „Köln“ nach Bremen, 14. Juli
9 Uhr Nm. in Bremerliaven. D. „Barbarossa
nach Bremen, 14. Juli 5 Uhr Nm. Dover passirt.
D. „Friedrich der Gr.“ nach Newyork, 12. Juli
9 Uhr v'm. in Newyork. D. „Borkum nach
Baltimore und Galveston, 14. Juli 7 Uhr Vorm.
ScillT jiassirt. v . „!f. H. Meier“ nach Newyork
und Baltimore, 14. Juli 1 Uhr hm . Dover pass.
— Brasil- und La Plata -Liaien : D. „Roland
nach Antwerpen, Bremen, 15. Jiili von Lissabon.
D „Halle“ nach Bremen, 14. Juli von 4igo . D.
„Mainz“ nach Brasilien, 12. Juli von runchal.
D. „Aachen“ nach La l ’Iafa, 15. Juli von Vigo.
D Stolberg“ nach Brasilien, 14. Juli in Ant¬
werpen- — Ost-Asien- und Australien - Limen:
D. „Hamburg“ (Hamhurg-Amerika-Liuie) nach
Bremen, 13. Juli von Genua. D. „Bayern“ nacn
Hamburg, 14:. Juli in Kobo. D. ^Stuttgart nach
Ost-Asien, 15. Juli von Shanghai. D. „Irmzess
Irene“ nach Ost - Asien, 15. Juli iu Suez. D,
„Prinz Heinrich“ nach Ost-Arien, Io. Juli von
Southampton. D. „Nürnberg“ nach Bremen,
13. Juli von Penang . D. „Freiburg n. Ost-Asien,
15. Jnli von Bremerhaven. D. „Königsberg nach
Hamburg, 15. Juli in Rotterdam. D. „Karlsruhe
nach Bremen, 15. Juli m Genua. D. „ri .-xv.
Luitpold“ nach Australien, 13. Juli in Aden, —
Truppen -Transport -Dampfer nach China: iA
„Crefeid“ nach Ost-Asien, 14. Juli von Tientsin,
ü . „Dresden* nach Ost-Asien, 13. Juli
saki. D. „Wittekind “ nach Ost-Asien, 15. Juli
roii Bremerha von. _ - ,

Druck tnb Berta, derL. Schel!enb,r, '!ch«ii tz°f-Bachdr«keret tu WterbaSe».
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